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1917—1918.

Im Mittelpunkte unseres diesjährigen Interesses stand die

„Frauenstimmrechtsinitiative" in unserm Kantonsrat, welche

von der sozialdemokratischen Kantonsratsfraktion (Herrn. Greulich

und 67 Mitunterzeichnern) eingereicht worden ist. Die
Motion lautete: „Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht
und Antrag einzubringen über eine Revision der Kantonsverfassung

im Sinne des gleichen Stimmrechts und der gleichen
Wählbarkeit für Scbweizerbürgerinnen wie für Schweizerbürger
in allen Angelegenheiten und für alle Ämter des Kantons, der

Bezirke und der Gemeinden."
Der Regierungsrat erklärte sich bereit, die Motion

entgegenzunehmen, aber in einer etwas abgeänderten Fassung:

„Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag
einzubringen, ob eine Revision der Kantonsverfassung
vorzunehmen sei." Der Motionär wie Vertreter anderer

politischer Richtungen waren mit dieser Abänderung
einverstanden, und die Motion wurde mit 108 gegen 70 Stimmen

erheblich erklärt.
Es ist wohl selbstverständlich, dass sich die zürcherischen

Stimmrechtsvereine zu dieser Begebenheit nicht stillschweigend
verhielten. Vereint mit den Winterthurerinnen machten wir
folgende Eingabe an den Kantonsrat:

„Durch die Motion für Einführung des Frauenstimmrechts, welche

von der sozialdemokratischen Kantonsratsfraktion eingereicht worden
ist, steht der Rat wiederum vor der Debatte dieses Problems. Wir
möchten die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, um auch unsererseits

dazu Stellung zu nehmen.
Anlässlich der Verfassungsrevision von 1868—69 befanden sich

unter den eingereichten Wünschen aus dem Volke auch drei
Frauenpetitionen. Die eine Eingabe begehrte: „Ausdehnung des Stimmrechts

auf die Bürgerinnen"; die andere, unterzeichnet „mehrere
Frauen aus dem Volke", verlangte unter Motivierung : „Wahlberechtigung

und Wahlfähigkeit für das weibliche Geschlecht
in allen sozialen und politischen Angelegenheiten und
Beziehungen"; die dritte Eingabe, unterzeichnet von Diakon H.

Hirzel, Zürich, begehrte: „Erteilung des Stimmrechts in
Kirchen- und S c h ul g e m e in de- V e r sa m m lun g en an das

Prauengeschlecht".

Im Februar 1902 machte die Union für Frauenbestrebungen in
Zürich anlässlich der Beratung des neuen Kirchengesetzes eine
wohlmotivierte Eingabe, dahin lautend: „es sei den Frauen des Kantons

das Stimmrecht in kirchlichen Angelegenheiten
einzuräumen". In der Debatte wurden im gleichen Sinne Anträge
gestellt von den Herren Prof. Dr. Zürcher, Prof. Treichler und Dr. Studer.
Herr Regierungsrat Locher schrieb darüber eine tiefgründige Broschüre
(Orell Füssli 1903).

Im Januar 1914, anlässlich der Revision des Wahlgesetzes, sandte
die Union für Frauenbestrebungen in Zürich wiederum ein Gesuch an
den Kantonsrat betreffend das „aktive und passive
Frauenstimmrecht in Kirchen-, Schul- und Armensachen"; die

Eingabe war von 20 Frauenvereinen von Stadt und Land unterzeichnet;
ausserdem schickten noch einige Vereine diesbezügliche Wünsche direkt
und einzeln an die Studienkommission.

Statt einer Begründung unsererseits erlauben wir uns heute, an
sämtliche Mitglieder des Bates die Broschüre „Über Frauenstimmrecht"
von Herrn Dr. Sträuli, Stadtpräsident in Winterthur, beizulegen; an
Hand der oben erwähnten Daten wollten wir nur zeigen, dass es sich
nicht etwa um hypermoderne Ideen handelt, sondern um alte
Forderungen, gestellt von Frauen wie von Männern; wir nannten damit nur
die Eingaben, welche unseres Wissens in den letzten 50 Jahren dem
zürcherischen Kantonsrat gemacht worden sind.

Die Motion der sozialdemokratischen Kantonsratsfraktion fordert
die volle Gleichberechtigung der Bürgerinnen wie für die
Bürger. Wenn wir in unseren letzten Eingaben nicht so weit
gegangen sind, so geschah dies nur aus Opportunitätsgründen. Der Weg,
nach und nach vorzugehen, schien uns ratsamer. Nun aber von anderer
Seite die volle Gleichberechtigung gefordert wird, wie auch in andern
Ländern die Entwicklung in rascheren Fluss zu kommen scheint, ist
es für uns selbstverständlich, zu sagen, dass auch wir ganz auf dem
Boden der neuen Motion stehen; unser Ziel war von jeher die Erreichung
der Gleichberechtigung.

Wir sprechen deshalb die Hoffnung aus, dass der Kantonsrat die
Frage mit gerechtem Wohlwollen studieren und prüfen und dass das

Resultat den in weiten Kreisen gehegten Wünschen entsprechen möge."

Wenn auch die „grosse Redeschlacht" erst bei der
Beratung der regierungsrätlichen Vorlage einsetzen und das

allgemeine Interesse erst bei einer eventuellen Abstimmung wach
werden wird, so war es uns nach Annahme der Motion doch
sofort klar, dass damit unsere Wintertätigkeit vorgezeichnet
war. Wiederum vereint mit Winterthur schickten wir an die
Frauenvereine im Kanton (ausgenommen die Stadt Zürich) ein

Zirkular, in welchem sie von der Angelegenheit in Kenntnis
gesetzt wurden ; zugleich forderten wir sie auf, nun auch selbst
über die Wünschbarkeit des Frauenstimmrechts nachzudenken,
einen Vortrag oder eine Diskussion im Vereinskreise anzuregen.
Wir offerierten ihnen Rednerinnen und legten die Broschüre

von Dr. E. Graf, „Die Frau und das öffentliche Leben", unserm
Schreiben bei. Bis Ende des Vereinsjahres (31. März) sind
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